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Entschließungsantrag 

der Abgeordneten Petra Bayr, …. 
zur Regierungsvorlage - Bundesgesetz über die Bewilligung des Bundesvoranschlages für das Jahr 2011 (Bundesfinanzgesetz 2011 - BFG 2011) samt Anlagen (980 der Beilagen) 
eingebracht im Zuge der Debatte zu UG 12 in der 91. Sitzung des Nationalrates
betreffend Mittelaufstockung für die Entwicklungszusammenarbeit.
Die österreichische Entwicklungspolitik leistet einen wichtigen Beitrag, dass Menschen in wirtschaftlich, sozial und klimatisch benachteiligten Ländern jene dringend benötigte Unterstützung erhalten, die Voraussetzung zum Aufbau individueller Lebensperspektiven ist. Das Engagement insbesondere im Bereich der gestaltbaren, bilateralen Entwicklungszusammenarbeit führt dabei bereits mit geringen Mitteln zu beachtlichen Ergebnissen und Verbesserungen für die Menschen in diesen Ländern.

Aus diesen Gründen hat Österreich international (Millenniumentwicklungsziele der Vereinten Nationen) und im Rahmen der Europäischen Union zugesagt, seine öffentliche Entwicklungsfinanzierung (ODA – official development assistance) auf das Niveau von 0,7% BNE zu erhöhen. 

In Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise und der sich aus dieser ergebenden Notwendigkeit zur Konsolidierung mussten -  wie in allen anderen Bereichen  - auch bei der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit Einsparungen vorgenommen werden. Gleichzeitig hat die Bundesregierung am 30.11.2010 beschlossen, an den Entwicklungszielen der Vereinten Nationen festzuhalten und in Zukunft die notwendigen finanziellen Schritte zur Erreichung dieser Ziele zu setzen.
Auf Grund der zu erwartenden Erholung der Konjunktur und damit verbundener größerer budgetärer Spielräume erscheint es möglich, den bisherigen Budgetpfad im Sinne eines verstärkten österreichischen Engagements im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit anzupassen. Auf diese Weise kann nicht nur die internationale Reputation Österreichs bekräftigt, sondern können insbesondere die grundlegenden Lebensbedingungen vieler Menschen wesentlich verbessert werden. 
Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher folgenden Entschließungsantrag:
„Der Nationalrat begrüßt das Bekenntnis der Bundesregierung vom 30.11.2010 zur Erreichung der Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Die Bundesregierung wird daher aufgefordert, bei der Erstellung des Bundesfinanzrahmengesetzes 2012 – 2015 im Bereich der operativen, bilateralen Entwicklungszusammenarbeit Erhöhungen vorzusehen, die den durch die erwartete wirtschaftliche Erholung verbesserten budgetären Möglichkeiten entsprechen. Dadurch soll bis zum Jahr 2015 die Grundlage für die möglichst rasche Erreichung der genannten Ziele geschaffen werden.“

